
 

 
 

Fraktionsvorlage 

Vorlage-Nr.: 1403-2018/DaDi  
Aktenzeichen: 792-003 
  
Fachbereich: Fraktionslose im Kreistag Darmstadt-Dieburg 

Sobich, Jürgen 
Beteiligungen:  

  
Produkt: 1.01.01.02 Gremienmanagement 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Infrastruktur-, Gesundheits- und 

Umweltausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 1. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Ablehnung der Verschiebung der Flugroute "Amtix kurz" nach Norden - 

Antrag des Abg. Sobich (fraktionslos) 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Ich stelle hiermit den Antrag, dass der Kreistag die Verschiebung der Flugroute „Amtix kurz“ nach 

Norden ablehnt (Hinweis Hessenwaldschule). 
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Begründung: 

 

Der Betrieb der Hessenwaldschule bei steigender Lärmbelastung ist nicht unbedingt befriedigend 

sichergestellt. Es ist schon laut genug. Im Sommer sind üblicherweise die Fenster geöffnet. In 

Hinblick auf die angesagte Ganztagsschule ist es den Kindern nicht zumutbar bis in den späten 

Nachmittag im Lärm sich zu befinden. Auch ist mit dem Terminal 3 mit weiteren Überfliegern und 

der damit verbundenen Lärmdauer zu rechnen. Damit wird der Pausenhof zum Ort einer nicht 

zumutbaren Beschallung. 

 

Ein weiterer Betrachtungspunkt sind die Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland. 

Für Griesheim hat der Landkreis in diesen Zusammenhang einen Preis von der Montag Stiftung 

erzielt. Schwerpunkt ist eine pädagogische Architektur, die die aktuellen Ziele der Schulpolitik 

stützt. Dazu sind nicht nur Umbauten, sondern auch Neubauten nötig. Bei zunehmender Belärmung 

der Hessenwaldschule gehe ich davon aus, dass eine bauliche Weiterentwicklung, auch im Hinblick 

auf das kinderreiche Weiterstadt (Gräfenhausen) und Erzhausen, nicht mehr möglich ist, da nicht 

mehr gebaut werden darf. 

 

Der Kreistag soll als Betroffener eindeutig Stellung beziehen. Die Begründung für die Verlegung 

sind Bauland, aber die Kinder des Zuzugs werden in den Lärm geschickt. 

 

Kostenbetrachtung 

 

Es entstehen Kosten, wenn der Antrag abgelehnt wird, weil dann entsprechende sogenannte 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Lärmvermeidung erfordert keine Kosten. 
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